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Zolltechnische Unterscheidungsmerkmale für die 
Waaren-Abfertigung.

(Fortsetzung.)
Bezüglich der Untersuchung von anscheinend schwach ver­

silberten oder vergoldeten Waaren auf das Vorhanden­
sein von Silber bezw. Gold sind neuerdings noch folgende 
Vorschriften erlassen worden:

1. Untersuchung schwach versilberter Waaren:
Man faßt den Zu untersuchenden Gegenstand mit einer 

Pinzette, spritzt ihn (mittelst Spritzflasche) mit Alkohol und 
gleich hinterher mit Aether ab, legt ihn eine Minute auf 
Fließpapier und betupft ihn mit einem Tropfen einer etwa 
IV2 Prozentigen Lösung von zwiefach Schwefelnatrium. 
Nach einer Einwirkung von 10 Minuten spült man den 
Tropfen mit Wasser weg. Ist der Gegenstand versilbert, so 
hat der Tropfen einen runden, stahl grauen Fleck hervorge­
bracht. Andere weiße Metalle und Legirungen, mit Aus­
nahme des verquecksilbertcn Zupfers, zeigen bei gleicher Be­
handlung diese Erscheinung nicht, es tritt höchstens am Rande 
des Tropfens ein Ring auf. Das verquecksilberte Kupfer 
wird durch den Tropfen Schwefeluatrium schneller gefärbt 
und matter schwarz als Silber. Die Probe ist so empfind­
lich, daß der Fleck auch dann auftritt, wenn die Versilberung 
so dünn ist, daß sie die ursprüngliche Farbe des Gegenstandes 
durchscheinen läßt.

Zur Bereitung des zweifach Schwefelnatriums werden 30 g- 
krystallisirtes Schwefelnatrium, 10 vorn Wasser uud 4,2 ^ 
Schwefelblumcn etwa 10 Minuten lang zum Kochen erhitzt 
und nach erfolgten Lösung des Schwefels durch Nachfüllen 
von Wasser soweit verdünnt, daß die Menge der Flüssigkeit 
ein Liier beträgt

2. Untersuchung schwach vergoldeter Waaren.
Man faßt den zu untersuchenden Gegenstand mit einer 

Pinzette, spritzt ihn (mittelst Spritzflasche) mit Alkohol und 
gleich hinterher mit Aether ab, legt ihn eine Minute auf 
Fließpapier und dann in ein durch Ausspülen mit Alkohol 
und Aether gereinigtes, trockenes Reagenzglas. Je nach dein 
Gewicht des Stücks, welches 0,5 bis 1,5 Li betragen mag, 
übergießt man es mit 0,5 bis 10 eem chlorfreier Salpeter­
säure von 1,3 spezifischem Gewicht. Die Einwirkung der 
Säure ist in der Regel sofort energisch; bleibt die Säure 
klar, so läßt man das Stück sich auflösen, wird sie milchig, 
so gießt man sie sofort in ein anderes reines trockenes Rea­
genzglas.

War das Stück vergoldet, so sieht man in der Flüssigkeit, 
besonders auf der Oberfläche und am Boden, Goldflitterchen.

Die Reaction ist sehr empfindlich, sie weist Vioo wA Gold 
auf einer Fläche von 2 gom deutlich nach.

Die Salpetersäure darf kein Chlor enthalten. Man prüft 
sie, indem man 20 eom mit einem linsengroßen Stück echten 
Blattgolds etwa 10 Minuten lang schwach sieden läßt. Das 
Gold darf nicht gelöst werden.

Die Stücke dürfen nicht fettig sein, da sonst das Erkennen 
der Goldflitter schwierig werden kann.

Ein bedeutender Ueberfluß von Salpetersäure ist, wenn nicht 
schädlich, doch unzweckmäßig, für 1 Z Substanz genügen 6 eom 
Säure.

Hierzu ist zu bemerken, daß vor diesen Untersuchungsme­
thoden die oben näher angegebene Strichprobe im praktischen 
Zolldienst insofern den Vorzug verdient, als bei ihrer An­
wendung der zu untersuchende Gegenstand in keiner Weise 
beschädigt zu werden braucht und dieselbe auch leichter aus­
führbar ist. Da außerdem die Strichprobe bei gehöriger


